
Art. 7 GvG Gemäss Vereinigungsbeschluss bilden die Räte der beteiligten Gemeinden den 
Konstituierungsrat. Alle beteiligten Gemeinden erhalten Einsitz. Der/die 
Vorsitzende wird vom Konstituierungsrat gewählt. Der Vereinigungsbeschluss 
kann vorsehen, dass der Rat der vereinigten Gemeinde nach er erfolgter Wahl an 
die Stelle des Konstituierungsrates tritt.

Räte beteiligter 
Gemeinden

Konstituierungsrat
Amt für Gemeinden 

und Bürgerrecht
Bürgerschaft

Art. 8 GvG

Art. 9 und 10 GvG

Art. 8 Bst. d Ziff. 1 GvG
Vorlage „Gemeindeordnung“ 
des AfGB

Die Durchführung des Vereinigungsprozesses umfasst (jeweils im Sinne des 
Beschlusses; Aufzählung nicht abschliessend): Personelle Massnahmen, 
Zusammenführung der Lokalitäten und der Informatik, Erweiterungen, 
Ergänzungen, Anpassungen an der Infrastruktur, Bereitstellung angepasster oder 
ergänzter/erneuerter Informationsplattformen, Umsetzung der 
Gesamtorganisation (Aufbau und Prozesse) etc.

Die Bürgerschaft der vereinigten Gemeinde beschliesst an der konstituierenden 
Bürgerversammlung über die neue Gemeindeordnung. 
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ordnung
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nachgefragt
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Art. 8 Bst. d Ziff. 2 GvG Die Erarbeitung des ersten Budgets kann auch durch den Rat der neuen 
Gemeinde vorbereitet werden, sofern er nach erfolgter Wahl den 
Konstituierungsrat rechtzeitig ablöst.

Rat der neuen 
Gemeinde

Konstituierungsrat
Amt für Gemeinden 

und Bürgerrecht
Bürgerschaft

Art. 8 Bst. e GvG

Art. 8 Bst. e GvG
Art. 40 KV

Art. 8 Bst. d Ziff. 2 GvG Damit die neue Gemeinde handlungsfähig wird, muss vor der Invollzugsetzung 
über das Budget der neuen Gemeinde abgestimmt werden.

Die neue Gemeindeordnung dient als Basis für die Wahl der Räte in der neuen 
Gemeinde. 

Die Organe der neuen Gemeinde werden bei Gemeinden mit 
Bürgerversammlung nach Majorzsystem gewählt. Es ist demnach nicht möglich, 
einem in die vereinigte Gemeinde integrierten, kleineren Gemeindeteil einen 
oder mehrere Sitze fix zuzuordnen.
In Gemeinden mit Parlament ist die Wahlkreisbildung jedoch möglich. 
Gemeindeparlamente werden nach Proporzsystem gewählt. 

10

12

14

9

11

13

Hilfsmittel Bemerkungen

8

A

Erarbeiten erstes 
Budget der 
vereinigten 
Gemeinde

Abstimmung über 
das erste Budget

Vorbereiten Wahl 
der Räte der 
vereinigten 
Gemeinde

Wählen von Räten 
und GPK der 
vereinigten 
Gemeinde

B

Unterstützungs-
leistung, wo von 
den Gemeinden 

nachgefragt.

Seite 2/3

Prozessdokumentation Gemeindevereinigungsgesetz

Prozessname: Vereinigungsprojekt
Phase 3: Realisierung

Datum: 01.01.2022

Prozess-ID: VP3

Amt für Gemeinden und Bürgerrecht

Invollzugsetzung
vereinigte Gde.



Räte beteiligter 
Gemeinden

Amt für Gemeinden 
und Bürgerrecht

Bürgerschaft

Art. 15 GvG

Art. 10 GvG
Vorlage „Gemeindeordnung“ 
des AfGB
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